Barrierefrei informieren und kommunizieren – 

Neues vom BIK-Projekt: Was leistet der BITV-Kurztest?

von Detlef Girke

Vor einiger Zeit wurde an dieser Stelle schon einmal das BIK-Projekt vorgestellt. Seitdem hat sich einiges verändert. BIK hat das Thema Barrierefreie Informationstechnik erfolgreich in Behörden und Unternehmen getragen. Der Prozess ist so weit fortgeschritten, dass Barrierefreiheit mittlerweile zu einem echten Qualititätsmerkmal für Internetauftritte avanciert ist. Doch nicht nur das: Das BIK-Prüfverfahren wird mehrheitlich genutzt, wenn es für Anbieter darum geht, den Grad der Barrierefreiheit ihrer Internetseiten öffentlich zu dokumentieren. Deshalb stellen wir diesmal das BIK Prüfverfahren, im Einzelnen den BIK BITV-Kurztest, nach einer kurzen Einführung vor.

Doch zunächst zum Projekt. Was ist BIK überhaupt?

BIK steht für Barrierefrei Informieren und Kommunizieren. BIK ist ein auf drei Jahre ausgelegtes Projekt, es wird gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung. BIK ist ein Gemeinschaftsprojekt der DIAS GmbH mit den deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbänden.
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Uber BIK Testverfahren Infothek

Beratung

03.05.2005 - Test der Woche
= Infoweb Weiterbildung

Auf den Seiten des InfoWebs Weiterbildung www.iwwb.de finden sich Datenbanken rund um das
Thema Weiterbildung. Hauptbestandteil des Auftritts sind die drei Suchmaschinen zu
Weiterbildungsangeboten, Beratungsstellen und Férderméglichkeiten. Abgerundet wird das
Angebot mit aktuellen Hinweisen und weiterfiihrenden Links. Das Projekt ist in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Bildungsserver entstanden.

/Abbildung der Startseite
von InfowWeb Weiterbildung|

Untersucht wurden 3 reprasentative Seiten aus dem Angebot: Die Startseite besteht aus der
Meta-Suche nach Weiterbildungsangeboten, die zweite Seite enthalt Weiterbildungsnews und die
dritte Seite bietet nahere Infos zu Weiterbildungsberufen an.

Kontraste

Manche Helligkeitskontraste sind nicht ausreichend, beispielsweise beim Hilfebutton und den
Schaltflachen "Suche starten” und "Eingaben I3schen”.

Skalierbarkeit

Die Schrift Iésst sich zwar im GroBen und Ganzen problemlos skalieren, allerdings kommt es zu




Ziele des BIK-Projekts

Barrierefrei informieren und kommunizieren, Webangebote besser zugänglich machen und so die Arbeitsplatzchancen behinderter Menschen verbessern: darum geht es im Projekt BIK.

Informieren

Viele Webanbieter und Designer wissen schon, dass Barrierefreiheit wichtig ist. Oft ist aber nicht klar, was das eigentlich bedeutet. Man denkt nur an die Probleme von Blinden, viel Geld wird für nicht geeignete, spezielle Textversionen ausgegeben. Information über den richtigen Weg zur Barrierefreiheit ist daher unsere erste Aufgabe.

Prüfen und Bewerten

Grundlage unserer Verfahren zur Prüfung von Webseiten, Programmoberflächen oder CD-Roms sind die Forderungen der Verordnung zur Barrierefreien Informationstechnik (BITV). Mit dem BITV-Kurztest haben wir ein Verfahren für die schnelle und zuverlässige Bestandsaufnahme entwickelt. Ein entsprechendes Zertifikat für Barrierefreiheit ist geplant.

Beraten und Unterstützen

In fünf regionalen Beratungsstellen finden Anbieter und Entwickler von Webseiten oder CD-ROMs ihre Ansprechpartner. Wir analysieren den Stand der Zugänglichkeit Ihres Angebots, entwickeln barrierefreie Alternativen und unterstützen Sie bei der Umsetzung.
Testverfahren

Drei unterschiedliche Testverfahren sind bei BIK im Einsatz. Bei allen Tests geht es darum, die Zugänglichkeit von Webangeboten zu prüfen. Und noch eine Gemeinsamkeit: Basis aller Tests ist die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV).

Zugänglichkeit kann nicht automatisch geprüft werden. Darum werden alle Tests von ausgebildeten Experten durchgeführt. Zweifelsfälle diskutiert das Team der Tester. Ergebnis ist eine Sammlung von Fragen und Antworten zum BITV-gerechten Webdesign. Die Prüfschritte der Tests kann jeder nachvollziehen, die Verfahren sind offengelegt.

Wo liegen die Unterschiede der verschiedenen Tests? Unterschiedlich ist vor allem der Aufwand, der für die Durchführung erforderlich ist und entsprechend auch die Aussagekraft der verschiedenen Tests.

Der Vortest

Der Vortest ist wie der Name schon sagt etwas vorläufiges, es ist kein abschließender Test. Entwickelt wurde der Vortest im Rahmen des Aktionsbündnisses für barrierefreie Informationstechnik und zwar im Arbeitskreis Test. Auf den Seiten von wob11 gibt es eine Beschreibung des Vortests. Eingesetzt haben wir den Vortest für die erste Sichtung von Beiträgen zum DMMA 2004.

Der BITV-Kurztest

Der Kurztest macht eine klare Aussage über die Zugänglichkeit des geprüften Webangebots. Man kann ihn immer einsetzen und er reicht vollkommen aus, wenn man entscheiden will, ob ein Webangebot die meisten Anforderungen der BITV erfüllt. Ein Angebot, das im Kurztest die volle Punktzahl erreicht, ist für die meisten Besucher sehr gut zugänglich. Der BITV-Kurztest prüft fast alle Kriterien der BITV Priorität 1. Die wichtigsten Punkte der Priorität 2 werden ebenfalls geprüft. Im Folgenden gehen wir näher auf diesen Test ein.

Der vergleichende Test 

Der vergleichende BITV-Test nutzt die Verfahren des BITV-Kurztests. Auch beim vergleichenden Test geht es um die Zugänglichkeit von Webangeboten. Sein Ergebnis informiert über die Zugänglichkeit einzelner Webauftritte und es sagt auch, wie es generell im getesteten Bereich um die Zugänglichkeit steht. Aber es gibt noch einen andern Gesichtspunkt, der beim vergleichenden Test stärker im Vordergrund steht. Man will nicht nur wissen, ob dieser oder jener geprüfte Webauftritt gut genutzt werden kann. Sondern die einzelnen Webangebote sollen im Test aufeinander bezogen, eben verglichen werden.

Welche Webauftritte haben vergleichsweise gut abgeschnitten? 

Wie haben die verschiedenen Webauftritte Anforderungen einzelner Prüfschritte gelöst? Wo liegen die Stärken und Schwächen der verschiedenen Webauftritte? 

Es soll Gewinner und Verlierer geben, daraus erklären sich Besonderheiten des vergleichenden BITV-Tests. 

Ziel des Kurztests

Die BITV verlangt, dass Webauftritte des Bundes für alle zugänglich sind. Die Länder ziehen langsam nach und auch private Informationsanbieter orientieren sich an den Anforderungen der Verordnung.

Webauftritte sollen also barrierefrei sein. Aber was heißt das? Müssen alle Anforderungen der BITV nach Punkt und Komma eingehalten werden? Manche sagen, dass das überhaupt nicht möglich ist. Gibt es also Ausnahmen? Und wer entscheidet über die Erfüllung der Anforderungen?

Es herrscht Unsicherheit. Einige Vorreiter der Barrierefreiheit hat man kritisiert. Sie würden sich nicht auskennen und wollten mit der Barrierefreiheit nur ein schnelles Geschäft machen. Barrierefreiheit scheint also ein schwieriges Geschäft zu sein. Andere Anbieter warten lieber ab...

Nützlich wäre eine Werkzeug, mit dem man den Stand der Zugänglichkeit eines Webauftritts einfach und zuverlässig klären kann. Darum geht es beim BITV-Kurztest: Mit überschaubarem Aufwand eine verlässliche Aussage über die Zugänglichkeit eines Webauftritts machen.

Mit überschaubarem Aufwand...

Zugänglichkeit für alle ist nicht einfach. Es reicht nicht aus, schematisch einige Regeln anzuwenden. Entsprechend ist auch die Prüfung der Zugänglichkeit keine einfache Sache. Programme können den Prüfer zwar unterstützen. Sie können nach Anhaltspunkten für Fehler suchen. Sie können Strukturelemente hervorheben. Oder sie zeigen ihm die Seite so, wie sie für besondere Nutzergruppen erscheint. Aber dann ist der Prüfer selbst dran.

Der Prüfer muss wissen, worum es bei der Barrierefreiheit geht, was zum Beispiel blinde Besucher brauchen, damit sie sich zurechtfinden. Er muss in der Lage sein, die Zugänglichkeit von Inhalten einzuschätzen. Darin besteht der wesentliche Aufwand für den Kurztest. Der Prüfer muss entsprechend qualifiziert sein und er muss genügend Zeit für die Prüfung mitbringen.

Die Anwendung des Kurztests soll aber keine Kunst sein. Der Aufwand für die Prüfung soll überschaubar sein. Der Prüfer muss schon einiges wissen. Aber er muss nicht alles wissen.

· Der Prüfer muss etwas über barrierefreies Webdesign wissen und die Anforderungen verschiedener Nutzergruppen kennen.

· Der Prüfer muss mit dem Kurztest-Verfahren und den Prüfinstrumenten vertraut sein. Und er muss praktische Erfahrungen mit dem Einsatz des Kurztests gesammelt haben.

· Wenn er diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Prüfer den Kurztest anwenden. Er führt den Test eigenständig durch. Nur für Zweifelsfälle, die er auf Grundlage der Prüfanleitungen nicht entscheiden kann, muss er in ein Team eingebunden sein.

... eine verlässliche Aussage ...

Wie geht das: Mit überschaubarem Aufwand zu einer verlässlichen Aussage zu kommen? Zunächst mal darf der Test nicht mehr versprechen, als er tatsächlich leistet:

Die Grenzen des Kurztests müssen klar sein. Der Kurztest beschränkt sich zwar nicht auf technische Prüfungen. Geklärt wird auch, ob die Seiten unter bestimmten einschränkenden Bedingungen zu lesen und zu bedienen sind. Die systematische Prüfung der Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Benutzergruppen ist aber nicht eingeschlossen. Es gibt im Rahmen des Kurztests keine Prüfung mit Screenreadern, die Seiten werden auch nicht lernbehinderten Nutzern oder Nutzern mit anderen besonderen Anforderungen vorgelegt.

Das ist sicher die wichtigste Grenze des Kurztests. Es ist aber nicht die einzige Einschränkung:

· Der Kurztest prüft nur wenige repräsentative Seiten.

· Priorität 2 der BITV wird nicht vollständig berücksichtigt.

· Auch die direkte Zugänglichkeit von programmierten Objekten wird im Kurztest nicht geprüft.

Der Test ist also bescheiden und die Prüfer kennen sich aus. Bringt das schon genügend Verlässlichkeit? Vermutlich nicht immer, zumal an der Frage der Zugänglichkeit ja viel hängen kann. Nicht nur die Nutzbarkeit des Web, auch Geld oder Ansehen kann auf dem Spiel stehen.

Die Ergebnisse des Kurztests müssen also überprüfbar sein. Das Prüfverfahren ist deshalb offengelegt. Jeder kann nachlesen, wie der Kurztest funktioniert oder sich im Verzeichnis der Prüfschritte ansehen, wie was geprüft und bewertet werden soll.

Aber nicht nur das Prüfverfahren ist offengelegt. Auch einzelne Prüfergebnisse sind öffentlich zugänglich. Jeder kann sie im Detail nachvollziehen und überprüfen. Im Register der geprüften Webauftritte kann man sehen, welche Seiten für die Prüfung ausgewählt worden sind und wie diese Seiten in Hinblick auf die einzelnen Prüfschritte bewertet worden sind.
Ist das immer alles öffentlich? Nein. Wird ein Kurztest für interne Klärungen benötigt, muss das Ergebnis nicht an die große Glocke gehängt werden. Und in diesem Fall erfährt auch kein Außenstehender etwas darüber, was im einzelnen wie bewertet worden ist.

Eine andere Situation tritt ein, wenn der Auftraggeber das Ergebnis nach außen tragen möchte oder wenn der Kurztest in vergleichenden Tests eingesetzt worden ist. Dann kann jeder nachsehen, was genau geprüft worden ist, welche Prüfschritte welches Ergebnis hatten, auf welchen Seiten welche Elemente für mangelhaft befunden worden sind. Lesen Sie Näheres:

... über die Zugänglichkeit eines Webauftritts

Es gibt noch "kürzere" Tests als den Kurztest. Zum Beispiel kommt man mit dem bekannten Bobby viel schneller zu einem Ergebnis. Diese Tests sagen jedoch selbst, dass sie nicht ausreichend sind, wenn man etwas über die Zugänglichkeit eines Webauftritts sagen möchte. Das soll beim Kurztest nicht so sein. Webauftritte, die beim Kurztest gut abschneiden, sind zugänglich.
Funktioniert das denn?

Der Kurztest verspricht nicht zu viel und er spielt mit offenen Karten. Aber das reicht natürlich nicht aus. Wenn verschiedene Leute das Kurztest-Verfahren auf eine Seite anwenden, muss schon auch das selbe Ergebnis herauskommen. Die Anwendung des Kurztests in unseren vergleichenden Tests zeigt, dass das kein einfaches Ziel ist. Aber jeder sieht die unsicheren Fragen, über die sonst leicht hinweggegangen würde. Auch besteht die Möglichkeit der Tandem-Prüfung. Hier untersuchen zwei Prüfer unabhängig voneinander die gleichen exemplarisch ausgewählten Seiten eines Auftritts mit dem BITV-Kurztest. Danach werden die Ergebnisse verglichen, strittige Fragen werden geklärt und auf ein einheitliches Ergebnis hingearbeitet. Mit dieser qualitätssichernden Maßnahme kann BIK ein hohes Maß an Zuverlässigkeit in seinen Prüfergebnissen gewährleisten.

Seitenauswahl

Der Kern des Kurztests ist die eingehende Prüfung von einzelnen, ausgewählten Seiten. Das Ergebnis soll aber nicht nur für diese einzelnen Seiten gelten, sondern für den gesamten Webauftritt. Man muß also Seiten auswählen. Worum geht es bei der Seitenauswahl?

Der Kurztest soll Fehler aufspüren. Es gilt, versteckte Problembereiche zu finden, Seiten aufzuspüren, die noch nicht überarbeitet sind oder auf die der Anbieter weniger Sorgfalt verwendet hat. 

Je besser die Seitenauswahl gelungen ist, desto schlechter ist das Ergebnis des Kurztests. 

Es geht also nicht darum, möglichst typische, durchschnittliche Seiten für die Prüfung auszuwählen. Ungewöhnliche, andersartige Seiten können ausgewählt werden, auch wenn sie zahlenmäßig nicht ins Gewicht fallen.

Die Startseite

Die Startseite wird immer für den Test ausgewählt. Denn wenn diese Seite nicht zugänglich ist, hat das ganz gravierende Auswirkungen auf die Zugänglichkeit des gesamten Webauftritts. 

Oft weist die Startseite auch Besonderheiten auf, die Auswirkungen auf die Zugänglichkeit haben. Manche Webauftritte haben zum Beispiel sogenannte Intros. Wenn man die Adresse des Webauftritts besucht, wird einem erst einmal ein Film gezeigt oder man sieht nur ein Bild und muss nach einem versteckten Link suchen, der zu den Inhalten des Webauftritts führt. In solchen Fällen sollte geprüft werden, ob die Intro-Seiten besondere Schwierigkeiten aufweisen. Wenn das der Fall ist, müssen möglicherweise insgesamt mehr als 3 Seiten ausgewählt werden.

Seite 2

Als zweite Seite sollte eine Seite mit Formularelementen ausgewählt werden. Denn die Eingabe von Daten in Formulare ist häufig mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Formularelemente befinden sich in der Regel auf Kontaktseiten oder auf Seiten für die Suche. Wenn der Webauftritt keine Seiten mit Formularelementen enthält, sollte als zweite Seite eine andere für die Navigation im Webauftritt wichtige Seite ausgewählt werden. 

Seite 3

Als dritte Seite sollte eine Seite ausgewählt werden, die Inhalte bereitstellt. Also zum Beispiel eine Seite mit Produktbeschreibungen oder Artikeln. Solche Seiten enthalten häufig Bilder oder längere, gliederungsbedürftige Texte.

Weitere Seiten

Drei Seiten sind für den Kurztest ausreichend, wenn der zu prüfende Webauftritt einheitlich ist. Anders, wenn die Seiten des Webauftritts kein einheitliches Design haben. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Webauftritt nur zum Teil auf ein neues Design umgestellt worden ist oder wenn der Webauftritt mehrere eigenständige Bereiche zusammenfasst. Bereiche des Webauftritts sind dann zu unterschiedlichen Zeiten bearbeitet worden, unterschiedliche Werkzeuge wurden verwendet, das Personal hat gewechselt oder die Zielvorgaben waren nicht die selben. Von der Zugänglichkeit einzelner Seiten kann daher nicht auf die Zugänglichkeit des Webauftritts, sondern nur auf die Zugänglichkeit des jeweiligen Bereichs geschlossen werden. In diesem Fall reichen 3 Seiten nicht aus, weitere Seiten müssen für die eingehende Prüfung ausgewählt werden. Jeder andersartige Bereich des Webauftritts sollte in der Prüfung mit mindestens einer Seite vertreten sein. 

Generell gilt: je mehr Seiten für die eingehende Prüfung ausgewählt werden, desto sicherer ist der Schluss vom Ergebnis der Prüfung einzelner Seiten auf die Zugänglichkeit des gesamten Webauftritts. Die Beschränkung auf drei Seiten ist also keine allgemeine Regel.

Aufbereitung der Ergebnisse

Die Ergebnisse des Kurztests sollen vollständig nachvollziehbar sein.

Das ist wichtig für den Betreiber des Webauftritts: er soll wissen, wo er ansetzen muß, um seine Seiten besser zugänglich zu machen. 

Auch für Fachleute ist die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse wichtig. Sie können sich alle Details der Prüfung ansehen und auf dieser Basis die Brauchbarkeit des Kurztests (als Maßstab oder als Analysewerkzeug) beurteilen. 

Und nicht zuletzt ist die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse ein wichtiges Mittel, um die Qualität von Prüfungen sicherzustellen. Fragwürdige Bewertungen können aufgedeckt und korrigiert werden. 

Darum hat die Nachvollziehbarkeit große Bedeutung. Die Aufbereitung der Prüfergebnisse soll sie sicherstellen.

Prüfbericht

Der Prüfbericht sollte auf Basis der Ergebnisse des Kurztests automatisch generiert werden. Kern des Berichts sind die Ergebnisse der einzelnen Prüfschritte. Zu jedem Prüfschritt wird angegeben, welche Seiten wie bewertet worden sind. Wo die Angabe der Seite für den Nachvollzug der Bewertung nicht ausreicht, wird zusätzlich das Element genannt, auf das sich die Bewertung bezieht.

Bestandteile des Prüfberichts sind

· Datum oder Zeitraum der Prüfung, 

· Name des Prüfers und der Prüfstelle, 

· Angaben zur Bestimmung des Prüfgegenstandes, 

· Geprüfte Seiten, gegebenenfalls Erläuterungen zur Auswahl der geprüften Seiten, 

· Gesamtergebnis der Prüfung, 

· Ergebnisse zu einzelnen Prüfschritten, 

· Verweise auf Quellen zum Prüfverfahren 

· Verweise auf ein öffentlich zugängliches Register mit Kopien der geprüften Seiten

Zugänglichkeitsprofile

Die Ergebnisse der Prüfung sind auch über das Internet zugänglich. Sinnvoll ist die datenbankgestützte Bereitstellung der Ergebnisse, denn sie ermöglicht eine flexible Aufbereitung, unterschiedliche Profile können erzeugt werden:

Einzelne Prüfschritte sind für einen Webauftritt erfüllt, nur teilweise erfüllt oder nicht erfüllt. Die Auflistung nach Ergebnissen zeigt, wo aus Sicht der Zugänglichkeiten die Stärken und Schwächen des Webauftritts liegen. 

Die Prüfschritte sind verschiedenen Benutzergruppen zugeordnet. Man kann anhand der Einzelergebnisse zeigen, für welche Benutzergruppen der Webauftritt zugänglich ist. 

Die Prüfschritte sind den Prioritäten der WCAG zugeordnet. Man kann also auch zeigen, auf welcher Prioritätsstufe der Webauftritt Mängel aufweist.

Nachvollziehbarkeit

Wenn der Kurztest für vergleichende Tests eingesetzt wird, sind sämtliche Ergebnisse öffentlich zugänglich. Die Auswahl der geprüften Seiten kann nachvollzogen werden, Bewertungen können im einzelnen überprüft werden.

Auch wenn der Kurztest für die Prüfung einzelner Webauftritte eingesetzt wird, müssen alle Details zur Bewertung öffentlich zugänglich sein. Das ist jedenfalls dann erforderlich, wenn die Ergebnisse des Kurztests vom Auftraggeber in irgend einer Weise öffentlich verwendet werden. 

Fazit

BIK setzt den Kurztest also nicht nur für Beratungszwecke ein. Vergleichende Tests bieten eine hervorragende Möglichkeit, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und sensibilisierend auf direkt oder indirekt Betroffene sowie Arbeitgeber einzuwirken. Mit dem Test der Woche, der auf der Homepage von BIK jede Woche eine Webseite öffentlich vorstellt, die aus Sicht der Barrierefreiheit interessant ist, sorgt BIK auf seiner Webseite und auf den einschlägigen Mailinglisten regelmäßig für Diskussionsstoff.

Sie erreichen die BIK-Webseite unter www.bik-online.info
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